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18. Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
 
Der Abschluss in der Facharztweiterbildung Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie setzt auch das zahnärztliche Staats-
examen voraus. 
 
Definition: 
Das Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie umfasst die 
Vorbeugung, Erkennung, konservative und operative Be-
handlung, Nachsorge und Rehabilitation von Erkrankun-
gen, Verletzungen, Frakturen, Tumoren, Fehlbildungen 
und Formveränderungen des Zahnes, des Zahnhalteappa-
rates, der Alveolarfortsätze, des Gaumens, der Kiefer, der 
Mundhöhle, der Speicheldrüsen sowie des Gesichtsschä-
dels und der bedeckenden Weichteile einschließlich der 
chirurgischen Kieferorthopädie, prothetischen Versorgung 
und Implantologie. 
 
 

Facharzt / Fachärztin für Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie 

(Mund-Kiefer-Gesichtschirurg / Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurgie ist die Erlangung der Facharztkompetenz nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und 
Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon kön-
nen bis zu 
- 12 Monate im Gebiet Chirurgie und/oder in Anäs-

thesiologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und/oder 
Neurochirurgie und/oder eine abgeschlossene Weiter-
bildung zum Zahnarzt für Oralchirurgie angerechnet 
werden 

- 24 Monate im ambulanten Bereich abgeleis-
tet/angerechnet werden. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- der Gesundheitsberatung, Vorbeugung, Erken-
nung und Behandlung von Erkrankungen des 
Zahnes, des Zahnhalteapparates, der Alveolarfort-
sätze einschließlich der Implantologie 

- der Erkennung und Behandlung von Erkrankungen 
der Kiefer, Kiefergelenke und des Jochbeins ein-
schließlich der chirurgischen Kieferorthopädie und 
Korrekturen der Biss- und Kaufunktionen 

- der Erkennung, Behandlung und Nachsorge von 
Erkrankungen einschließlich Tumoren des Gau-
men, der Lippen, der Zunge, der Mundhöhlenwan-
dungen, der Speicheldrüsen, des Naseneingangs, 
der Weichteile des Gesichtsschädels einschließ-
lich der gebietsbezogenen Nerven und regionalen 
Lymphknoten 

- den Grundlagen der gebietsbezogenen Tumorthe-
rapie 

- der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgen-
der Patienten 

- der Indikationsstellung, Durchführung und Interpre-
tation gebietsbezogener Röntgenuntersuchungen 
einschließlich Strahlenschutz 

- lasergestützten Untersuchungs- und Behandlungs-
verfahren 

- der prothetischen Versorgung 
- den Grundlagen der Indikationsstellung zur opera-

tiven und konservativen Behandlung einschließlich 
der Risikoeinschätzung und prognostischen Beur-
teilung 

- der Behandlung akuter und chronischer Schmerz-
zustände, die keinen eigenständigen Krankheits-
wert erlangt haben 

- psychogenen Symptomen, somatopsychischen 
Reaktionen und psychosozialen Zusammenhän-
gen 

- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- der Indikationsstellung, sachgerechten Probenge-

winnung und -behandlung für Laboruntersuchun-
gen und Einordnung der Ergebnisse in das jewei-
lige Krankheitsbild 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Sonographische Untersuchungen der Gesichts- 
und Halsweichteile sowie der Nasennebenhöhlen 
und Doppler-/Duplex-Sonographien der extrakra-
niellen hirnversorgenden Gefäße 

- Lokal- und Regionalanästhesie 
- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, 

enterale und parenterale Ernährung 
- Punktions- und Katheterisierungstechniken ein-

schließlich der Gewinnung von Untersuchungs-
material 

- Tracheotomien 
- operative Eingriffe in der 

- dentoalveolären Chirurgie, z.B. Wurzelspitzen-
resektionen, parodontalchirurgische Maßnah-
men 

- septischen Chirurgie, z.B. Kieferhöhlenopera-
tionen, Speichelsteinentfernungen 

- Chirurgie bei Verletzungen, z.B. operative Ver-
sorgung von kombinierten Weichteil- und Kno-
chenverletzungen 

- Fehlbildungschirurgie, z.B. Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten-Operationen 

- kieferorthopädischen und Kiefergelenkschirur-
gie, z.B. Osteotomien bei skelettalen Dysgna-
thien 

- präprothetischen Chirurgie, z.B. Mundvorhof-
plastik, enossale Implantationen 

- Tumorchirurgie, z.B. Probeexzisionen, Tumor-
resektionen 

- Chirurgie an peripheren Gesichtsnerven, z.B. 
Dekompressionen, Nerven-Verlagerungen, 
Neurolyse und Wiederherstellung der sensib-
len und motorischen Nerven 

- plastischen und Wiederherstellungschirurgie, 
z.B. Anlegen oder Umschneidung von Fern- 
und Nahlappen, Überpflanzung von Haut, 
Knochen und Knorpel 

- sonstige Eingriffe im Zusammenhang mit Mund-
Kiefer- und Gesichtsoperationen, z.B. mikrochirur-
gische Transplationen einschließlich des Präparie-
rens von Gefäßanschlüssen 


